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1 PLANUNGSGRUNDLAGEN 

1.1 Anlass der Planung 

Mit der Einbeziehungs- und Ergänzungssatzung (nachfolgend nur noch Ergänzungssatzung) regelt die 
Gemeinde für unbebaute Flächen im Außenbereich die planungsrechtliche Situation in der Regel 
grundlegend neu. Bei Vorliegen der Voraussetzungen werden einzelne; noch unbebaute Grundstücke 
oder Teile von Grundstücken in unmittelbarer Nähe des im Zusammenhang bebauten Ortsteils dem 
unbeplanten Innenbereich zugeschlagen. Sie sind jetzt als Baugrundstücke zu werten und können nach § 
34 BauGB entsprechend der baulichen Nutzung der umgebenden Bebauung und den möglicherweise 
vorhandenen Festsetzungen der entsprechenden Satzung bebaut werden. Damit sorgt die Gemeinde 
ohne die Durchführung eines in der Regel wesentlich komplizierteren und insbesondere 
kostenaufwendigeren Bebauungsplanverfahrens für eine lokale Baulandbereitstellung. 

Die Ergänzungssatzung umfasst eine Teilfläche von ca. 614 m² der Fl. Nr. 135, Gemarkung Wiesendorf.  
Um die Erschließung des Grundstückes zu sichern, wird eine Teilfläche von ca. 25 m² der Fl. Nr. 10, 
Gemarkung Wiesendorf in den Geltungsbereich aufgenommen. Der Geltungsbereich hat eine Fläche von 
ca. 639 m². 

Wiesendorf ist einer von 9 Ortsteilen der Gemeinde Adelsdorf, der im Landkreis Erlangen-Höchstadt, im 
Regierungsbezirk Mittelfranken und im Bundeslands Bayern liegt. Der Gemeindeteil wurde zusammen mit 
der Gemeinde Weppersdorf im Jahr 1972 in die Gemeinde Adelsdorf eingegliedert. Der Ortsteil hat seinen 
Charme als kleine Ortschaft mit einer starken Verbundenheit der Bewohner bewahrt. Die Dorfgemeinschaft 
Wiesendorf ist Spiegelbild des Zusammengehörigkeitsgefühls in dem kleinen Ort. 

Durch die Ergänzungssatzung soll den nachwachsenden Generationen einer ortsansässigen Familie 
Bauland auf einer eigenen, freien Grundstücksfläche zur Verfügung gestellt werden. Die Gemeinde 
Adelsdorf möchte mit derartigen Ergänzungssatzungen insbesondere einer Abwanderung junger 
einheimischer Familien entgegengewirkt werden. Dadurch erhofft man sich außerdem, das besondere 
Dorfgemeinschaftsgefühl langfristig zu erhalten. 

 
Drohnenaufnahme Geltungsbereich von Süden (VMB AG, Stand 14.02.2022) 
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Drohnenaufnahme Geltungsbereich von Norden (VMB AG, Stand 14.02.2022) 

1.2 Bedarfsnachweis 

Nahezu alle Bauflächen, die im derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan dargestellt sind, sind bereits 
bebaut. Lediglich im Nordosten (Fl.-Nr. 5) und Südwesten (Fl.-Nr. 134) sind als gemischte Bauflächen 
dargestellte Grundstücke noch unbebaut. Diese Flächen befinden sich jedoch in Privatbesitz und stehen 
der Gemeinde derzeit nicht zur Verfügung. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde befindet sich derzeit 
im Änderungsverfahren und sieht für den Ortsteil Wiesendorf bereits drei Änderungen vor. Eine davon betrifft 
die Fl. Nr. 135, Gemarkung Wiesendorf, um hier eine weitere Baufläche zu schaffen.  

 
Luftbild [BayernAtlas, Stand 02/2022] 

Der kleine Ortsteil ist durch verschiedene Randbedingungen eingeschränkt in der Entwicklung neuer 
Bauflächen. Im Süden führt die Bundesstraße B470 an dem Ortsteil vorbei, im Norden liegen nur ca. 100 
m zwischen der bestehenden Bebauung von Wiesendorf und der des Hauptortes Adelsdorf (Baugebiet 
„Wohnen am Reuthsee“), die laut Regionalplan durch ein festgesetztes Trenngrün auch hinsichtlich des 
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Landschaftsbildes deutlich zu trennen sind. Der Ortsteil wird außerdem durch den Reutgraben und die 
„Wiesendorfer Weiher“ in einen nördlichen und südlichen Teil getrennt. Eine Entwicklung von Bauflächen ist 
demnach nur in nordöstliche und westliche Richtung, mit ausreichend Abstand zu den Gewässern, 
möglich.  

Auch in den anderen Ortsteilen kann die Gemeinde aufgrund der Besitzverhältnisse derzeit keine 
vergleichbaren Bauplätze zur Verfügung stellen. 

Eine Teilfläche des Flurstücks Nr. 135 wird im laufenden Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes 
bereits als gemischte Baufläche dargestellt und liegt direkt angrenzend an die Ortsstraße, die bisher in 
diesem Bereich nur einseitig bebaut ist. Durch die Einbeziehung des Grundstücks in den Innenbereich kann 
ein wesentlicher Beitrag zur Innenentwicklung geleistet werden. Da sich der Flächennutzungsplan noch im 
Änderungsverfahren befindet, ergeben sich bei den Flächendarstellungen noch Änderungen, die auf die 
aktuellen Planungen abgestimmt werden.  

In Wiesendorf ist der Bedarf an Bauflächen für Wohnzwecke im ländlichen Bereich derzeit ausschließlich 
durch nachwachsende Generationen einheimischer Familien begründet, die sich dauerhaft in ihrem 
Heimatort niederlassen und dort eine Familie gründen wollen. Die Gemeinde sieht die hierfür gewählte 
Fläche als städtebaulich zweckmäßig an, um damit die bedarfsgerechte Erweiterung des kleinen Ortsteiles 
zu ermöglichen und zusätzlich einen Lückenschluss zu schaffen.  

Die Erschließung des neuen Baugrundstückes erfolgt über eine Zufahrt auf Teilfläche der Fl. Nr. 10, 
Gemarkung Wiesendorf, die bisher als Verkehrsbegleitgrün mit mehreren Bäumen bepflanzt ist. Innerhalb 
dieses Grünstreifens befinden sich außerdem zwei Schächte des Mischwasserkanals, über den der 
Bauplatz entwässert werden kann. Sowohl Bäume als auch Leitungen werden in Ihrem Bestand gesichert 
und durch die Planung nicht berührt. Lediglich einer der vorhandenen Bäume muss für die Zufahrt entfallen.  

Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung innerhalb der Gemeinde Adelsdorf sind die Einwohnerzahlen in 
den letzten Jahren deutlich gestiegen. Wie der Bevölkerungsentwicklung (Statistik kommunal 2020) des 
Bayerischen Landesamts für Statistik zu entnehmen ist, lebten 2010 ca. 7.190 Menschen im 
Gemeindegebiet, der Wert nahm bis 2019 auf 8.745 Einwohner zu. Im Januar 2022 zählte die Gemeinde 
9.739 Einwohner. Besonders erfreulich ist dabei, dass innerhalb der letzten 10 Jahre die Zahl der Kinder 
unter 18 Jahren deutlich zugenommen hat und auch weiterhin zunehmen soll. Im Ortsteil Wiesendorf weist 
im Jahr 2022 94 Einwohner auf. 

Die Zahlen des Demographie-Spiegels für Bayern lassen eine ähnlich positive Entwicklung bis 2039 
erwarten. Demnach soll die Einwohnerzahl in Adelsdorf bis 2032 auf ca. 10.500 Einwohner ansteigen, bis 
2039 sogar auf ca. 10.900 Einwohner. Zu begründen ist diese Entwicklung insbesondere mit dem Zuzug in 
das neue Baugebiet „Am Reuthsee“, in dem zwischen 2015 und 2020 ca. 560 Wohneinheiten entstanden 
sind. In dieser Zeit hat sich Adelsdorf zu einem verkehrsgünstig gelegenen und sowohl für Betriebe als auch 
für Familien mit Kindern, attraktiven und beliebten Ort entwickelt.  

Da besonders in den kleineren Orten der Anteil an älteren Menschen auch in den nächsten Jahren 
überwiegen wird, werden die Bevölkerungszahlen hier deutlich zurück gehen, wenn die Nachfahren dieser 
Generationen wegziehen und in größeren Orten eine Familie gründen. Deshalb ist es wichtig, jungen 
einheimischen Familien die Möglichkeit zu geben, sich in ihrem Heimatdorf niederlassen zu können. Nur 
so können die Einwohnerzahlen auch hier in den nächsten Jahren auf einem konstanten Niveau gehalten 
werden.  

Da bereits eine Anfrage einer ortsansässigen Familie, die in Privatbesitz der betroffenen Fläche ist, vorliegt, 
kann hier durch die Ergänzungssatzung zeitnah Bauland zur Verfügung gestellt werden und 
nachwachsenden Generationen, die aufgrund mangelnder verfügbarer Wohnungen in Wiesendorf und 
den anderen Adelsdorfer Ortsteilen aus dem Ort wegziehen mussten, die Möglichkeit eröffnet werden, sich 
wieder in dem Gemeindeteil niederzulassen.  

Die Gemeinde begrüßt derartige Anfragen und möchte durch diese Baulandausweisung einer 
Abwanderung einheimischer Familien in Nachbarorte entgegenwirken. Dem Trend, dass die 
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eigenständige ländliche Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur, insbesondere durch die immer stärker 
werdende Ansiedlung von Betrieben und das zunehmende Angebot auf dem Arbeitsmarkt, stark 
überlagert oder verformt wird und damit die räumliche Identität und der regionsspezifische Charakter 
schwinden, kann durch die Eigenentwicklung der Gemeinde und speziell ihrer Ortsteile entgegengewirkt 
werden (LEP zu 2.3.2.2.).  

Neben der Ausweisung einzelner, bedarfsgerecht entwickelter Bauplätze für junge Familien, legt die 
Gemeinde viel Wert darauf, ihre Innenentwicklungspotenziale zu nutzen. Hierzu gibt es bereits seit Jahren 
verschiedene Projekte und Förderungen, speziell im Hauptort Adelsdorf. Ein Beispiel hierfür ist das nördlich 
von Wiesendorf gelegene Baugebiet „Am Reuthsee“, wo in den letzten Jahren viel Wohnraum auf einer 
ehemaligen Gewerbefläche entstanden ist. 

Auf den sparsamen Umgang mit Grund und Boden und die Belange des Natur- und Umweltschutzes legt 
die Gemeinde Adelsdorf außerdem großen Wert. Die erforderlichen Kompensationsflächen und 
Minimierungsmaßnahmen werden innerhalb desselben Flurstückes umgesetzt. Durch die Eingrünung des 
Grundstückes wird die Baufläche landschaftlich in das Ortsbild eingefügt. Als Ausgleichsfläche dient ein 
ca. 4,40 m breiter Streifen entlang des Reutgrabens, ca. 100 m nördlich des neuen Baugrundstückes. 
Dieser wird als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Gewässerbegleitgrün festgesetzt. Innerhalb der 
übrigen Grundstücksfläche wird die Bebauung durch Festsetzung der Baugrenze und einer geringen 
Grundflächenzahl an ortsübliche Verhältnisse angepasst, um einer starken Versiegelung 
entgegenzuwirken.  

Mit der Erstellung der Planungsunterlagen wurde das Büro Valentin Maier Bauingenieure AG aus Höchstadt 
an der Aisch beauftragt. Berechnungen zum naturschutzfachlichen Ausgleich, sowie die Ermittlung und 
Prüfung der Umweltbelange des § 1 Abs. 6 BauGB wurden von Landschaftsarchitektin Kathrin Nißlein aus 
Höchstadt a. d. A. erstellt. 

2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Im aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist die überplante Fläche als Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt. Da jedoch in Wiesendorf nahezu alle dargestellten Bauflächen mittlerweile bebaut sind oder 
der Gemeinde nicht zur Verfügung stehen, besteht im Ortsteil keine Möglichkeit, verbindliche Bauleitpläne 
aus dem bestehenden Flächennutzungsplan zu entwickeln, wie es § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB vorsieht.  

Der Ortsteil möchte sich dennoch städtebaulich weiterentwickeln und interessierten, einheimischen 
Familien die Möglichkeit geben, sich langfristig in ihrem Heimatort niederzulassen. Weil derzeit keine 
entsprechenden Bauflächen verfügbar sind, möchte die Gemeinde einen Teil des Flurstückes Nr. 135 
zukünftig als Baufläche in den Flächennutzungsplan aufnehmen. Derzeit befindet sich die 12. Änderung 
des Flächennutzungsplanes mit Fortschreibung des Landschaftsplanes im Verfahren. Wie in 
nachfolgendem Ausschnitt (rechte Abbildung) zu sehen ist, wird eine Teilfläche des betroffenen Flurstückes 
dabei bereits aufgenommen. Im letzten vorliegenden Planstand (Fassung vom 23.09.2020) ist eine 
größere Baufläche dargestellt, als mit der Ergänzungssatzung tatsächlich in den Ortsteil einbezogen 
werden soll. Eine Änderung der dargestellten Fläche im Flächennutzungsplan kann sich derzeit noch 
ergeben, da daran im laufenden Verfahren noch Änderungen vorgenommen werden und dieser noch 
nicht rechtskräftig ist. 

In der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung (Fassung vom 23.09.2020) wird darauf hingewiesen, 
dass sich die Fläche vollständig im Biotop Nr. 6231-0164-002 befindet und zudem eine geschützte 
Nasswiese nach § 30 BNatSchG darstellt. Nach Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde kann der 
Bereich des Biotopes nach einer Begehung im Frühjahr mit anschließender Bewertung der aktuellen 
Situation bei Bedarf an anderer Stelle ausgeglichen werden. Weitere Angaben hierzu werden im weiteren 
Verfahren ergänzt und im Kapitel „Umweltbericht“ näher erläutert. 
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Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Adelsdorf (links) und der 

Flächennutzungsplanänderung, die sich derzeit (2022) im Änderungsverfahren befindet [Quelle: Begründung zur 
Fortschreibung des Landschaftsplanes und 12. Änderung des Flächennutzungsplans Adelsdorf, Wegner 

Stadtplanung und Landschaftsplanung Klebe] 

 Interkommunales Abstimmungsgebot gem. § 2 Abs. 2 BauGB 

Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB gilt: „Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzustimmen. 
Dabei können sich Gemeinden auch auf die ihnen durch die Ziele der Raumordnung zugewiesenen 
Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsbereiche berufen.“ 

Gegenüber welchen Nachbargemeinden diese Abstimmungspflicht besteht, richtet sich nicht nach den 
unmittelbaren Angrenzern der Gemeinden, sondern nach den Inhalten der betreffenden Planung und ihrer 
konkreten Auswirkungen, da es für den Nachbarbegriff im planungsrechtlichen Sinne nicht auf das 
unmittelbare Angrenzen ankommt, sondern auf den Bereich der planungsrechtlichen Auswirkungen des 
Vorhabens. Die Pflicht, die Bauleitplanung auf die Belange anderer Gemeinden abzustimmen, kann damit 
je nach den Umständen des Einzelfalls auch weiter entfernt liegende Gemeinden erfassen.  Bei der 
Berufung auf § 2 Abs. 2 BauGB sind in diesem Sinne benachbarte Gemeinden jedoch ausschließlich auf 
die „Verteidigung“ ihrer städtebaulich ausgerichteten kommunalen Planungshoheit gegenüber 
potenziellen, durch die vorliegende Planung der Gemeinde Adelsdorf ausgelösten Beeinträchtigungen 
beschränkt. Unmittelbare, konkrete Auswirkungen bzw. Beeinträchtigungen gewichtiger Art liegen dann bei 
einer von der vorliegenden Planung betroffenen Nachbargemeinde vor, wenn diese in ihren Möglichkeiten 
eingeschränkt wird, die eigene städtebauliche Entwicklung und Ordnung noch eigenverantwortlich lenken 
zu können. 

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen: 

 Keine der an das Gemeindegebiet angrenzenden, benachbarten Kommunen (Höchstadt a.d.A., 
Hallerndorf, Heroldsbach, Hemhofen, Röttenbach, Heßdorf, Gremsdorf) wird durch die vorliegende 
Planung in ihrer durch die Ziele der Raumordnung zugewiesenen Funktion beeinträchtigt. 

 An den Geltungsbereich grenzen keine Bauleitpläne benachbarter Kommunen an. 



GEMEINDE ADELSDORF, ORTSTEIL WIESENDORF 
ERGÄNZUNGSSATZUNG FLURNUMMER 135 (TF), GEMARKUNG WIESENDORF 
BEGRÜNDUNG Reguläre Beteiligung 

   

Z:\222903_H_DIV_ADD_ErgSatzung_Wiesendorf_Dürrbeck_Durst\05_Bauleitplanung\03_Endfassung\135 TF\01_222903_ADD_ErgSatz_Wiesendorf_FlNr.135 TF_Begr_20221109.docx Seite 8 von 19 
 

 Überprüfung von Schutzgebieten 

Hochwasserschutz 

  
Festgesetztes Überschwemmungsgebiet der Aisch Hochwassergefahrenfläche HQextrem der Aisch 

Der Ortsteil Wiesendorf ist nicht von festgesetzten Überschwemmungsgebieten oder 
Hochwassergefahrenflächen betroffen.  

Hinsichtlich der immer aktueller werdenden Thematik 
zunehmender Starkregenereignisse und Hochwasser, 
fließen auch wassersensible Bereiche in die 
Bewertung von Baufläche mit ein. Diese Gebiete sind 
durch den Einfluss von Wasser geprägt. Sie 
kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich des 
Wassers, in dem es zu Überschwemmungen und 
Überspülungen kommen kann, wodurch bestimmte 
Nutzungen z.B. durch über die Ufer tretende Flüsse 
oder Bäche, beeinträchtigt werden können. In 
Wiesendorf sind hiervon die Flächen entlang des 
Reutgrabens und der „Wiesendorfer Weiher“ 
betroffen.  

Wenngleich das Grundstück nicht vom festgesetzten Überschwemmungsgebiet und den kartierten 
Hochwassergefahrenflächen der Aisch berührt wird, liegt es direkt am Reutgraben, einem Gewässer III. 
Ordnung. Der Reutgraben entspringt südlich von Adelsdorf und mündet in der Aisch, einem Gewässer II. 
Ordnung. Das Einzugsgebiet umfasst ca. 10 km² und ist gekennzeichnet von mehreren Weiherketten 
entlang des Flusslaufs. Um bei Starkregenereignissen die Auswirkungen des Reutgrabens auf die Bebauung 
zu untersuchen, hat die Gemeinde Adelsdorf 2017 ein integrales Hochwasser- und Rückhaltekonzept für 
das Einzugsgebiet des Reutgraben beauftragt. Dieses wurde von der Firma GBi mit deren Fachbüro 
SPEKTER entwickelt und liegt der Begründung als Anlage bei.  

Für die Bemessungsregen HQ20, HQ100 und HQx wurden dabei die Wasserstände dargestellt, die sich aus 
der Berechnung bei Starkregen ergebenen. Im Folgenden ist der Kartenausschnitte für den Ortsteil 
Wiesendorf nach der Bemessung HQ100 abgebildet: 

 
Wassersensible Bereiche (Quelle BayernAtlas) 
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Ausschnitt aus dem Plan (HQ100) zum Integralen Hochwasser- und Rückhaltekonzept zum 
Hochwasserschutz des Reutgrabens im Bereich Wiesendorf [GBi und SPEKTER; 06/2017] 

Im Integralen Hochwasser- und Rückhaltekonzept (vgl. Anlage, S. 10 bzw. 9) wird für den Ortsteil Wiesendorf 
festgestellt, dass die vorhandenen Weiherketten im Umfeld bereits einen natürlichen Schutz vor Hochwasser 
bieten, da große Wassermengen von den Weihern zurückgehalten werden und dadurch größere 
Überschwemmungen vermieden werden. Ein Überflutungsschutz betroffener Gebäude lässt sich nur durch 
individuelle, private Schutzmaßnahmen wirkungsvoll realisieren. Deshalb sollten private, bauliche 
Maßnahmen, wie z.B. die Höherlegung von Lichtschächten, Rückstauverschlüssen, etc., eingeplant 
werden. 

Im Rahmen des Bauantrages ist nachzuweisen, dass die geplante Bebauung die ermittelten 
Hochwasserbereiche nicht beeinflusst. Dies ist erst möglich, wenn konkrete Planungen zu den Bauvorhaben 
vorliegen. 

Im Hinblick auf zunehmende Starkregenereignisse wird generell empfohlen, Hausöffnungen 
(Kellerschächte, Hauseingänge, etc.) mit einem Abstand zur Geländeoberkante und zum Straßenniveau 
zu planen und Keller als wasserdichte Wanne auszubilden. Auf die Bürgerbroschüre „Leitfaden Starkregen 
– Objektschutz und bauliche Vorsorge“ wird hierzu hingewiesen.  

Auf eine hochwassersichere Bauweise wird hingewiesen. Uferrandstreifen sind wichtige Entwicklungsräume 
der Gewässer. Sie dienen der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer 
Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von 
Stoffeinträgen. Diese Bereiche müssen mindestens 5 Meter breit sein und von jeglicher Nutzung wie 
Bebauung, Zäune, Gärten, usw. freigehalten werden. 

Trinkwasserschutzgebiete und Wasserversorgung 

 
Überschwemmungsgebiet der Aisch (Quelle: BayernViewer) 

In der näheren Umgebung von Wiesendorf befinden sich weder festgesetzte Trinkwassergebiete noch 
Vorbehaltsgebiete für die Trinkwasserversorgung. Das Trinkwasserschutzgebiet „Heroldsbacher Gruppe TB VI 
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und VII“ liegt ca. 2 km östlich, das Trinkwasserschutzgebiet „Adelsdorf“ ca. 2 km nördlich von Wiesendorf. 
Beeinträchtigungen sind durch die Planung nicht zu erwarten. 

Naturschutzfachliche Randbedingungen 

 
Verschiedene Schutzgebiete, Biotope und Ökoflächen (Quelle: BayernViewer) 

Auf die südlich der B470 gelegenen Schutzgebiete westlich von Wiesendorf (FFH- und Vogelschutzgebiet) 
und das Landschaftliche Vorbehaltsgebiet nach dem Regionalplan der Region Nürnberg (Region 7) sind 
keine negativen Auswirkungen zu erwarten. 

Zur Sicherung der siedlungsnahen Erholungsfunktionen und zur Gliederung dicht zusammenliegender 
Siedlungsgebiete ist im Regionalplan der Region Nürnberg nördlich von Wiesendorf Trenngrün dargestellt. 
Dieses wird durch die Ergänzungssatzung ebenfalls nicht berührt.  

Das neu geplante Grundstück (rote Umrandung) befindet sich nahezu vollständig innerhalb einer als Biotop 
(Biotophaupt Nr. 6231-0164) kartierten Nasswiese. In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde ist 
die Fläche im Frühling 2022 im Rahmen einer Begehung zu bewerten und kann dann bei Bedarf an 
geeigneter anderer Stelle ausgeglichen werden. Weitere Infos hierzu folgen nach weiterer Abstimmung im 
Umweltbericht. 
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Altlasten 

Altlasten im Bereich des neuen Grundstückes sind nicht bekannt. 

Denkmaldaten 

Vorgeschichtliche Bodendenkmäler oder Baudenkmäler sind in unmittelbarer Umgebung des 
Geltungsbereiches nicht bekannt. Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende 
Bodendenkmäler (unter anderem auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, 
Steingeräte, Scherben und Knochen) der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
oder die untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen. 

3 DARSTELLUNG DES INNENBEREICHS 

 
Drohnenaufnahme südlicher Teil von Wiesendorf [VMB AG; Stand 02/22] 

In dem Ortsteil wurden bisher keine Bauleitpläne aufgestellt. In der Ortsmitte von Wiesendorf, in der sich 
auch die neue Baufläche befindet, sind vorwiegend Wohnhäuser mit Garagen vorzufinden (siehe folgende 
Abbildung, Haus 1-3). Demnach ist die neue Baufläche, aufgrund der gegenüberliegenden und 
angrenzenden Bebauung, geprägt durch den Charakter eines Allgemeinen Wohngebietes.  

 
Kartiertes Biotop (Hauptnr. 6231-0164, Nasswiesen in Wiesendorf, Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe, 

Erhebung 1985) innerhalb der geplanten Baufläche [BayernAtlas, Stand 02/2022] 
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Die angrenzenden Wohngebäude (siehe Häuser 1-3 der nachfolgenden Abbildung) weisen ein bis zwei 
Vollgeschosse und eine Gebäudehöhe von bis zu 10 m auf.  

Im gesamten Ortsteil sind überwiegend Gebäude im sogenannten, „fränkischen Baustil“ zu finden. 
Dementsprechend sind sowohl auf Haupt- als auch auf Nebengebäuden fast ausschließlich Satteldächer, 
teils mit steiler Dachneigung, vorzufinden. Nur Nebengebäude sind teilweise mit Flachdach bzw. flach 
geneigtem Dach ausgestattet. Auch niedrige Kniestöcke und Dacheindeckungen in dunklen Farben, 
insbesondere naturrote Ziegeln oder Biberschwanzdeckungen definieren den fränkischen Baustil. Neben 
Dachgauben werden auch Solaranlagen auf den Dächern installiert. Die Fassaden sind ebenso in 
Anlehnung an den fränkischen Baustil mit ruhigem Putz in hellen Farben, insbesondere weiß oder 
Pastelltöne, versehen. 

 
Drohnenaufnahme südlicher Teil von Wiesendorf von Norden [VMB AG; Stand 02/22] 

Westlich des neu geplanten Baugrundstückes, nördlich der Gemeindeverbindungsstraße, befindet sich ein 
Mehrgenerationenhaus mit Garagen und Nebengebäuden. Das Wohnhaus weist 2 Vollgeschosse auf und 
hat eine Gebäudehöhe von ca. 10 m. Die Nebengebäude, die direkt an die neu ausgewiesene 
Baufläche grenzen, sind max. 3 m hoch und mit einem Flachdach versehen. 

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich zwei Einfamilienhäuser mit Erdgeschoss und 
einem Obergeschoss mit geringem Kniestock. Aufgrund der steilen Satteldächer auf den Wohngebäuden 
weisen diese eine Gebäudehöhe von ca. 10 m bei einem Vollgeschoss auf. Dieses Ortsbild setzt sich im 
weiteren Straßenverlauf fort, dort sind weitere Wohnhäuser zu finden. Erst am südlichen Ortsrand von 
Wiesendorf befinden sich historisch gewachsene landwirtschaftliche Anwesen mit landwirtschaftlich 
genutzten Gebäuden.  

Da auf dem Grundstück überwiegend Wohnnutzung, sowie die Errichtung einer Garage geplant ist, wird 
die Baufläche als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Dies entspricht auch der Bebauung auf den 
angrenzenden Grundstücken. 

Innerhalb der letzten Jahre wurden in dem Ortsteil, sowohl im nördlichen als auch im südlichen Bereich 
des Ortsteiles, einzelne neue Einfamilienhäuser errichtet, die sich trotz moderner Bauform in die traditionelle 
Umgebung des kleinen Ortsteiles einfügen und an den umliegenden Gebäuden orientieren.  

Durch die vorliegende Ergänzungssatzung soll auf einer Teilfläche des Flurstücks Nr. 135 die Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Garage ermöglicht werden. Art und Maß der baulichen Nutzung sind an die 
angrenzenden Gebäude anzugleichen. Unter Kapitel 5 werden außerdem Mindestfestsetzungen 
beschrieben, die zu berücksichtigen sind.  

 1   2 3 
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4 ERGÄNZENDE AUSSENBEREICHSFLÄCHEN 

Die Außenbereichsfläche wird derzeit im Rahmen der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes Adelsdorf 
bereits als Baufläche in den Flächennutzungsplan aufgenommen. Der Geltungsbereich umfasst eine 
Fläche von ca. 639 m².  

Bestandssituation 

Bisher wurde die Fläche landwirtschaftlich genutzt. Aufgrund seiner Lage gegenüber zweier 
Einfamilienhäuser und angrenzend an ein Grundstück mit vorwiegend Wohnnutzung, das von der Familie 
des Bauinteressenten bewohnt wird, ist das Flurstück von der angrenzenden Bebauung geprägt (siehe 
auch Kapitel 3). Durch die Bebauung können die vorhandenen Ver- und Entsorgungseinrichtungen in der 
angrenzende Verkehrsfläche effektiv genutzt werden. 

 
Drohnenaufnahme Wiesendorf [VMB AG; Stand 02/22] 

Ver- und Entsorgung 

Die Erschließung ist über die angrenzende Straße und die Leitungen innerhalb des Verkehrsbegleitgrünes 
im anliegenden, öffentlichen Grundstück gesichert. Die notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen sind 
hier vorhanden und können bei Bedarf entsprechend erweitert werden. 

Die Entwässerung des Bauplatzes erfolgt, wie oben beschrieben, über den Anschluss an die bestehenden 
Leitungen im angrenzenden Flurstück (Fl. Nr. 10). Hier ist neben einem Schmutzwasserkanal auch ein 
Oberflächenwasserkanal verlegt. Das anfallende Schmutzwasser wird über das bestehende Kanalnetz zur 
Kläranlage Adelsdorf geleitet. 

Das anfallende Oberflächenwasser soll nach Möglichkeit auf dem Grundstück zurückgehalten und als 
Brauchwasser genutzt bzw. versickert werden. Ziel ist es, eine örtliche Versickerung sicherzustellen, um 
lediglich Schmutzwasser in den bestehenden Kanal einzuleiten. Sollte bei den weiteren Planungen 
festgestellt werden, dass eine örtliche Versickerung auf dem Baugrund nicht möglich ist, ist die Entsorgung 
des Bauplatzes über den Oberflächenwasserkanal in der angrenzenden Straße dennoch gesichert. Vom 
Wasserwirtschaftsamt wird diesbezüglich auf folgendes hingewiesen: 

Nach § 55 WHG zu den Grundsätzen der Abwasserbeseitigung soll das Niederschlagswasser ortsnah 
versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein 
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Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche 
Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Bei einer Entwässerung im Trennsystem 
ist eine (ortsnahe) Versickerung vorrangig umzusetzen. Nur wenn diese nachweislich nicht möglich ist und 
die wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen Anforderungen eingehalten werden, kann einer 
Einleitung von Niederschlagswasser im Trennsystem in ein Oberflächengewässer zugestimmt werden. 
Grundsätzlich ist für eine Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser eine wasserrechtliche 
Erlaubnis erforderlich. Hierauf kann gegebenenfalls verzichtet werden, wenn die Voraussetzungen der 
erlaubnisfreien Benutzung im Sinne der NWFreiV (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung) mit TRENGW 
(Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das 
Grundwasser) erfüllt sind. 

Vor Baubeginn sollte durch geeignete Untergrunderkundungen abgeklärt werden, wie hoch das 
Grundwasser ansteht. Die vorübergehende Absenkung bzw. die Entnahme (Bauwasserhaltung) während 
der Bauarbeiten stellt einen Benutzungstatbestand nach § 9 WHG dar und bedarf einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis nach Art. 70 BayWG. Eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist durch den Betreiber der 
Abwasseranlage sicherzustellen. 

Die Löschwasserversorgung im Ortsteil Wiesendorf ist sichergestellt 

Die Gemeinde Adelsdorf wird von der Bayernwerk Netz GmbH mit Strom versorgt. Die Versorgung Strom 
kann je nach Bedarf, nach entsprechender Netzerweiterung, ausgehend vom bestehenden 
Versorgungsnetz sichergestellt werden. Von der Deutschen Telekom Technik GmbH wird die Gemeinde mit 
Fernmeldeeinrichtungen versorgt. Die erforderlichen Telekommunikationsanlagen können ebenfalls 
entsprechend erweitert werden.  

Für die Versorgung der Baugrundstücke mit Strom wird ein Versorgungsstreifen von ca. 1,00 m Breite 
empfohlen. Zwischen geplanten Baumstandorten und Versorgungsleitungen, ist nach dem DVGW 
Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ ein 
Abstand von 2,50 m einzuhalten. 

Die Müllentsorgung wird über die direkt angrenzende Straßenverkehrsfläche sichergestellt. Hier können 
Mülltonnen am Abholtag bereitgestellt werden. 

Ziel der Planung 

Die Ergänzung einzelner, am Ortsrand gelegener Grundstücke in den Innenbereich entspricht einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung und ist mit den städtebaulichen Zielen der Gemeinde Adelsdorf 
vereinbar. Durch die Satzung werden keine Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, begründet. Eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe a BauGB genannten Schutzgüter ist nicht zu erwarten. 

Durch die Bebauung und Eingrünung der überplanten Flächen kann die bestehende Erschließungsstraße 
mit den vorhandenen Ver- und Entsorgungseinrichtungen effektiv genutzt werden. Dadurch stellt die Fläche 
eine sinnvolle Ergänzung der Ortsstruktur dar. 

Um den Ortsteil zu stärken und einer Abwanderung junger, einheimischer Familien aus den Ortsteilen 
entgegenzuwirken, ist die Gemeinde bei konkretem Bedarf bestrebt, Bauflächen, insbesondere auf 
eigenem Grund, auszuweisen. Durch die Ergänzungssatzung schafft die Gemeinde die Möglichkeit, 
kurzfristig benötigte Bauflächen im geringen Maße zu realisieren, wodurch bereits vorliegende 
Bauanfragen ortsansässiger Anwohner in Kürze umgesetzt werden können. Von der Bebauung des 
Flurstücks sind keine Beeinträchtigungen auf angrenzende Grundstücke, die Bewohner des Ortsteiles, Natur 
oder Landschaft zu erwarten. 

Flächenbilanz 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 639 m². Die Kompensationsmaßnahmen umfassen 
nach aktualisierter Berechnung ca. 235 m² auf einer entkoppelten Ausgleichsfläche unweit des Eingriffs. 
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Betroffen hiervon sind folgende Flurstücke (Gemarkung Wiesendorf): 

Teilweise betroffen: 135   874 m² (neue Baufläche + Ausgleichsfläche) 
    10     25 m² (Zufahrt) 

Die Flächen unterteilen sich zukünftig in folgende Teilflächen: 

 Grundstücksfläche (MDW)  513 m² 

 Grünfläche, Eingrünung   101 m² 

 Zufahrt/ Verkehrsfläche     25 m² 

 GELTUNGSBEREICH   639 m² 

Entkoppelte Ausgleichsfläche ca.  235 m² 

5 MINDESTINHALTE UND WEITERE FESTSETZUNGEN 

Die planungsrechtliche Zulässigkeit für das geplante Vorhaben richtet sich nach den Bestimmungen der 
Ergänzungssatzung für Fl. Nr. 135, Gemarkung Wiesendorf und nach § 34 BauGB. Das Bauvorhaben ist 
zulässig, wenn sich Art und Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Es 
wird darauf hingewiesen, dass der Planbereich durch den angrenzenden Bereich geprägt sein muss. Die 
Darstellung des Innenbereiches erfolgte bereits in Kapitel 3. 

 
Aufnahme angrenzende Bebauung (VMB AG, 02/2022) 

Im Rahmen dieser Ergänzungssatzung werden unter § 3 folgende Mindestfestsetzungen bestimmt: 

• Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauNVO 

• Grundflächenzahl (GRZ): 0,4 

Darüber hinaus gelten die Abstandsflächen und Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Die 
Gebäudehöhe richtet sich nach den bestehenden Nachbargebäuden und der vorhandenen Topografie. 
Die Umgebungsbebauung ist in Kapitel 3 beschrieben. 

Um die Entwicklung naturnaher Ortsrandstrukturen im Übergangsbereich zum offenen Landschaftsraum 
sicher stellen zu können, ist entlang der nördlichen und östlichen Grundstücksgrenze des Plangebietes eine 
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2,0 m breite Eingrünung festgesetzt. Zur Sicherung ihrer landschaftsästhetischen und -ökologischen 
Funktionen ist die Grünfläche von Bebauung und Versiegelung freizuhalten und ausreichend zu begrünen.  
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6 EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE 

 Im Sinne eines verantwortungsbewussten und sparsamen Umgangs mit dem Naturgut Wasser sollten 
die Niederschlagswässer von den Dachflächen in Regenauffangbehältern auf dem Grundstück 
gesammelt und einer Nutzung als Gartenwasser oder Brauchwasser (Grauwasser im Haushalt) zugeführt 
oder auf dem Grundstück versickert werden 

 Neben Regenwassersammelbehältern (Zisternen) sind auch Gebäude-/ Dachbegrünungen und offene 
Wasserflächen aus wirtschaftlicher Sicht grundsätzlich zu befürworten, da diese u. a. einer 
Abflussverschärfung zumindest teilweise entgegenwirken können. 

 Es wird vor allem im Hinblick auf zunehmende Starkniederschläge empfohlen, Hausöffnungen 
(Kellerschächte, Hauseingänge, Tiefgarageneinfahrten, etc.) erhöht über dem Gelände- und 
Straßenniveau vorzusehen und Keller als wasserdichte Wanne auszubilden. 

 Eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist sicher zu stellen  

 Entwässerungsanlagen oberhalb liegender Flächen (Drainageleitungen, etc.) sind ggf. so umzubauen, 
dass ihre Funktion erhalten bleibt 

 Auf den besonderen Schutz des Mutterbodens und sonstige Vorgaben zum Umgang und zum Schutz 
von Boden nach DIN 19731 und § 12 BBodSchV ist hinzuweisen. Bei den nicht versiegelten Flächen soll 
der Boden wieder seine natürlichen Funktionen erfüllen können, d.h. die Bodenschichten sind wieder so 
aufzubauen wie sie natürlicherweise vorhanden waren. Durch geeignete technische Maßnahmen 
sollen Verdichtungen, Vernässungen und sonstige nachteilige Bodenveränderungen im Rahmen von 
Geländeauffüllung vermieden werden.  

 Auf eine bodenschonende Ausführung der Bauarbeiten unter Zuhilfenahme gültiger Regelwerke und 
Normen wird hingewiesen. 

 Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist auf den sparsamen und schonenden Umgang mit Boden, auch während 
der Bauarbeiten, zu achten und die Bodenversiegelung auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu 
begrenzen 

 Auf die von den benachbarten landwirtschaftlichen Nutzflächen auf den Geltungsbereich 
eingehenden Immissionen (Lärm, Staub, Geruch) – ausgelöst durch betriebsübliche landwirtschaftliche 
Nutzungen – wird hingewiesen. Diese sind zumutbar, sofern sie nicht über das gemäß den 
einschlägigen öffentlich-rechtlichen Regelungen (z.B. BImSchG) zulässige und zugrunde gelegte Maß 
hinausgehen 

 Durch das Baugebiet können Entwässerungsanlagen (Drainagesammler, Gräben usw.) der oberhalb 
gelegenen Flächen verlaufen. Ggfs. sind diese Entwässerungsanlagen so umzubauen, dass ihre 
Funktion erhalten bleibt und das Oberflächenwasser sowie das Grundwasser schadlos weiter- bzw. 
abgeleitet werden kann, um Schäden an Gebäuden und Anlagen sowie Staunässe in den oberhalb 
liegenden Grundstücken zu vermeiden. 

 In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in 
einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen 

 Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- 
und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; 
siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die 
Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der 
Telekom nicht behindert werden. 
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7 Naturschutzfachliche Bewertung und Prüfung der 
Umweltbelange 

Im Rahmen des Bauleitverfahrens ist die Bewertung und Prüfung der Umweltbelange erforderlich. Dazu 
zählen Angaben zu Schutzgütern und zu umweltrelevanten Belangen, die von der Planung berührt werden. 
Auf Grundlage der Bestandsanalyse werden die Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft bzw. 
auf andere Schutzgüter geprüft und Aussagen zu Vermeidungs-, Verringerungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemacht. 

Die naturschutzfachliche Stellungnahme und Grünordnung von Kathrin Nißlein, Landschaftsarchitektin aus 
Höchstadt a. d. A., befindet sich im Anhang der Begründung. 

8 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Ergänzungssatzung der Gemeinde Adelsdorf regelt die Einbeziehung einer Teilfläche des im 
Außenbereich liegenden Flurstücks Nr. 135 der Gemarkung Wiesendorf. 

Hierdurch wird die Errichtung von Gebäuden ermöglicht. Art und Maß der baulichen Nutzung richten sich 
nach der bestehenden angrenzenden Bebauung (siehe Kapitel 3) und den unter Kapitel 5 aufgeführten 
Festsetzungen bzw. nach § 3 der Ergänzungssatzung. 

Grundlage für das Bauleitplanverfahren sind die Vorgaben in den nachfolgend aufgeführten 
wesentlichsten Gesetzen und Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Verfahrens. 
Auf eine vollständige Aufführung der Gesetze wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.  

• Baugesetzbuch (BauGB) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) m.W.v. 15.09.2021 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802) m.W.v. 23.06.2021 

• Planzeichenverordnung (PlanZV) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802) m.W.v. 23.06.2021 

• Bayerische Bauordnung (BayBO) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt 
geändert durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBI. S. 286) 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
In der letzten Neufassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt 
geändert durch Artikel 4 vom 18.07.2021 (BGBl. I S. 1666) m.W.v. 01.10.2021 

• Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)  
In der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt 
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. S. 352) 
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Im Rahmen der Aufstellung der Ergänzungssatzung wurden folgende Behörden und Träger öffentlicher 
Belange beteiligt: 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

Landratsamt Erlangen-Höchstadt (Bauamt) Regierung von Mittelfranken  
(Höhere Landesplanungsstelle) 

Wasserwirtschaftsamt, Nürnberg Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, 
Erlangen 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
(Referat B Q – Bauleitplanung) 

Planungsverband Region Nürnberg 

Staatliches Bauamt Nürnberg Die Autobahn GmbH des Bundes 

Bayernwerk Netz GmbH Deutsche Telekom Technik GmbH 

OVF Omnibusverkehr Franken GmbH Handwerkskammer Mittelfranken 

Bayerischer Bauernverband Amt für ländliche Entwicklung 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kreisbrandrat Matthias Rocca 

Kreisheimatpfleger Manfred Welker  

 

Nachbargemeinden 

Gemeinde Hemhofen Gemeinde Röttenbach 

Gemeinde Gremsdorf Stadt Höchstadt 

Gemeinde Hallerndorf  
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